
Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Der Gerichtshof (Achte Kammer) hat das Rechtsmittel mit Be
schluss vom 14. Januar 2010 zurückgewiesen. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien), eingereicht am 
25. November 2009 — Clece SA/Maria Socorro Martín 

Valor, Ayuntamiento de Cobisa 

(Rechtssache C-463/09) 

(2010/C 63/31) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Clece SA 

Andere Beteiligte: Maria Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de 
Cobisa 

Vorlagefrage 

Wird der Fall, dass der Reinigungsdienst in den verschiedenen 
Räumlichkeiten einer Gemeindeverwaltung, der zuvor von ei
nem beauftragten Unternehmen verrichtet wurde, von der Ge
meinde wieder selbst durchzuführen ist oder von ihr übernom
men wird und sie hierfür neues Personal einstellt, vom Anwen
dungsbereich der Richtlinie 2001/23/EG ( 1 ), geregelt in ihrem 
Art. 1 Abs. 1 Buchst. a und b, erfasst? 

( 1 ) Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung 
von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unterneh
men, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen (ABl. L 82, 
S. 16). 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Supremo 
(Spanien), eingereicht am 30. November 2009 — 

INMOGOLF SA/Administración General del Estado 

(Rechtssache C-487/09) 

(2010/C 63/32) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Supremo 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: INMOGOLF SA 

Beklagte: Administración General del Estado 

Vorlagefragen 

Angesichts dessen, dass die Richtlinie 69/335/EWG ( 1 ) des Rates 
vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die 
Ansammlung von Kapital (gegenwärtig die Richtlinie 
2008/7/EG ( 2 ) vom 12. Februar 2008) in Art. 11 Buchst. a 
die Steuer auf den Handel mit Aktien, Anteilen oder anderen 
Wertpapieren gleicher Art verbot und Art. 12 Abs. 1 Buchst. a 
den Mitgliedstaaten lediglich gestattete, pauschal oder nicht pau
schal erhobene Börsenumsatzsteuern zu erheben, und angesichts 
dessen, dass Art. 108 Abs. 1 des Gesetzes über den Wertpapier
handel (in der Fassung durch die 12. Zusatzbestimmung des 
Gesetzes 18/1991 vom 6. Juni 1991), obwohl er eine all
gemeine Regel der Befreiung von der Umsatzsteuer sowie der 
Steuer auf vermögensrechtliche Übertragungen für die Übertra
gung von Wertpapieren vorsieht, derartige Vorgänge der Steuer 
auf vermögensrechtliche Übertragungen als entgeltliche ver
mögensrechtliche Übertragungen unterwirft, sofern sie Teile 
des Gesellschaftskapitals von Unternehmen betreffen, deren Ak
tiva zu wenigstens 50 % aus Grundvermögen bestehen, und der 
Erwerber infolge dieser Übertragung eine Position erwirbt, die es 
ihm ermöglicht, die Kontrolle über das Unternehmen aus
zuüben, ohne dabei zwischen Vermögensverwaltungsgesellschaf
ten und Gesellschaften, die eine wirtschaftliche Tätigkeit aus
üben, zu unterscheiden: 

1. Verbietet die Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 
1969 die automatische Anwendung der Bestimmungen von 
Mitgliedstaaten wie Art. 108 Abs. 2 des Gesetzes 24/1988 
über den Wertpapierhandel, der bestimmte Übertragungen 
von Wertpapieren besteuert, durch die die Übertragung von 
unbeweglichen Sachen verschleiert wird, obwohl die Umge
hung der Besteuerung nicht beabsichtigt war? 

Sollte ein auf die Umgehung gerichteter Wille nicht erforderlich 
sein: 

2. Verbietet die Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 
1969 das Bestehen von Vorschriften wie das spanische Ge
setz 24/1988, das eine Besteuerung des Erwerbs der Mehr
heit des Kapitals von Gesellschaften vorsieht, deren Aktiva 
mehrheitlich aus Grundvermögen bestehen, obwohl es sich 
um Gesellschaften handelt, die vollständig wirtschaftlich tä
tig sind, und obwohl das Grundvermögen nicht von der 
wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft getrennt werden 
kann? 

( 1 ) ABl. L 249, S. 25. 
( 2 ) ABl. L 46, S. 11.
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